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RS OGH 1963/4/4 2Ob55/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1963

Norm

ABGB §1325 D1a

Rechtssatz

Daß ein unselbständig Erwerbstätiger nur bis zum pensionsfähigen Alter berufstätig ist, ist auch bei der sogenannten

abstrakten Rente in Betracht zu ziehen, weil in diesem Zeitpunkt die Sicherheitsfunktion der Rente wegfällt.

Entscheidungstexte

2 Ob 55/63
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